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7. Erschwerniszuschläge 
Randnummer 6 
Derzeit erfolgt eine Überprüfung der Zuschläge durch Tätigkeitsaufzeichnungen. Teilergebnisse 

liegen seit Kurzem vor und müssen nun ausgewertet werden. Insgesamt wurden die beanstandeten 
Erschwerniszuschläge der Höhe nach „eingefroren“ und werden bei anstehenden Tariferhöhungen 
nicht mehr angepasst. 
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12.2 Personenkreis 
 
12.2.3 Fehlende Aufklärung über den Eintritt der dauerhaften Erwerbsminderung  
Randnummer 11 
Der Fall 50.285.13490 wurde, nachdem die Mitteilung der Rente auf Dauer nachgereicht wurde, 

rückwirkend zum 01.04.2016 von Hilfe zum Lebensunterhalt auf Grundsicherung umgestellt. Eine 
entsprechende Umbuchung ist, soweit möglich, erfolgt. Ein angemeldeter Eigenschaden wurde 
vom Versicherer abgelehnt. 
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12.4 Doppelleistung von Haushaltsstrom 
Randnummer 12 
Bezüglich dieser Randnummer wird keine weitere Stellungnahme erbeten. Unabhängig davon wer-

den wir die beiden Sachverhalte, soweit sie noch laufende Fälle betreffen, noch einmal in Bezug 
auf die Anmerkungen überprüfen und ggf. die in den betreffenden Fällen getroffenen Entschei-
dungen entsprechend anpassen. 
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12.5 Einkommen 
 
12.5.1 Rente 
 
12.5.1.1 Erwerbsminderungsrente bei vorzeitiger Wartezeiterfüllung 
Randnummer 13 
 
AZ: 50.282.42247 
Die Deutsche Rentenversicherung wurde zwischenzeitlich im Hinblick auf das Datum der Fest-

stellung der vollen Erwerbsminderung um Prüfung gebeten, inwieweit bei Frau K. die Vorausset-
zungen für die mögliche vorzeitige Warteerfüllung gemäß § 53 Abs. 2 in Verbindung mit § 43 Abs. 

5 SGB VI vorliegen. Eine Rückmeldung der DRV steht noch aus. Sollten die Voraussetzungen für 
die mögliche vorzeitige Erfüllung der Wartezeit vorliegen, wird die Fachabteilung einen Erstat-
tungsanspruch anmelden. Bei etwaiger Verfristung wird ein Eigenschaden angemeldet werden. 
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12.5.3 Fahrtkosten in einer WfbM 
Randnummer 14 
 

Bezüglich dieser Randnummer wird keine weitere Stellungnahme erbeten. Unabhängig davon wer-
den wir die beiden Sachverhalte, soweit sie noch laufende Fälle betreffen, noch einmal in Bezug 
auf die Anmerkungen überprüfen und ggf. die in den betreffenden Fällen getroffenen Entschei-

dungen entsprechend anpassen. 
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13. Unterbringung von Flüchtlingen 
 
13.2 Kosten für Gemeinschaftsunterkünfte 
 
13.2.4 Angemessenheit der Kosten 
 
13.2.4.2 Psychosoziale Beratung und Betreuung (Flüchtlingssozialarbeit) 
Randnummer 16 
 
Der Beschluss des Stadtrates bezüglich der Anwendung eines Betreuungsschlüssels von 1:100 war 
nicht mit der Maßgabe versehen, dass sich der Betreuungsschlüssel auf die tatsächliche Belegung 

bezieht. Vielmehr ist für die Berechnung die Belegungskapazität der jeweiligen Gemeinschaftsun-
terkünfte zugrunde zu legen. Auf dieser Basis wurde auch die Rahmenleistungsvereinbarung abge-
schlossen. Über einen langen Zeitraum hatte dies auch keine Auswirkungen, da die Gemeinschafts-

unterkünfte eher über - statt unterbelegt waren. Die zuletzt bestehenden freien Kapazitäten wurden 
unter Bezug auf die allgemeine politische Lage bewusst für den Fall erneut zunehmender Zuwei-
sungszahlen „in Kauf genommen“, da dies im Gegenzug zum Kostenaufwand der Einrichtung 

neuer Gemeinschaftsunterkünfte wesentlich wirtschaftlicher ist. Wie wir bereits mitgeteilt hatten, 
ist es den Betreuungsorganisationen personalwirtschaftlich und arbeitsrechtlich nicht möglich, per-

sonell auf sich ändernde Belegungszahlen zu reagieren. Da es die Absicht der Stadt Mainz ist, zu 
jeder Zeit den Betreuungsschlüssel von 1:100 zu gewährleisten, würde eine andere Festlegung auf 
jeden Fall erfordern, den Personalumfang bei einer Vollbelegung nach oben anzupassen. Derzeit 

steigen die Zuweisungszahlen wieder deutlich an, sodass bereits jetzt eine höhere Auslastungsquote 
erreicht wird. Diese wird weiter ansteigen. Eine Änderung des Vergütungssystems ist aus den ge-
nannten Gründen nicht vorgesehen. 
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13.4 Finanzierung der Unterbringungskosten 
 
13.4.1 Anspruchsgrundlagen 
Randnummer 20 
Es wird auf eine Satzungsänderung hingewirkt, diese wird nachgereicht. 
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13.4.2 Kostendeckung 
Randnummer 21 
Es wird auf einen Beschluss hingewirkt, dieser wird nachgereicht. 
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14. Integrationshilfen an Schulen 
 
14.6 Bedarfsprüfung und Leistungsgewährung 
 
14.6.9 Zusammenfassung von Betreuungsleistungen und Integrationshelferpool 
Randnummer 24 
 
Siehe Vermerk Pool-Lösung (Anhang) 
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14.6.10 Aufgabenbereich von Förderschulen 
Randnummer 25 
 

Siehe Stellungnahme Peter-Jordan-Schule (Anhang) 
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14.7 Nachrang der Sozial- und Jugendhilfe 
 
14.7.1 Krankenversicherung 
Randnummer 27 
 
Zwischenzeitlich fand eine mündliche Verhandlung (Sozialgericht Mainz) statt. Ein Vergleichsvor-

schlag des Gerichtes wurde von der Stadt Mainz abgelehnt.  Eine Entscheidung des Gerichtes steht 
noch aus. Unabhängig von der Entscheidung des Sozialgerichtes sind derzeit Erstattungsanträge 

der Stadt Mainz bei Krankenkassen anhängig, die im Einvernehmen mit der Stadt Mainz bis zur 
Entscheidung des Sozialgerichtes ruhen. 
  



Seite 12 von 37 
 

15. Erzieherische Hilfen 
 
15.1 Organisation und Aktenführung 
 
15.1.2 Aufgabenverteilung 
Randnummer 30 
Siehe hierzu u. a. auch die Protokolle zum Prozess Zusammenarbeit 50.03.04 und 51.01. Es findet 
ein regelmäßiger Austausch zwischen Abteilung 50.03.04 und 51.01.01 zu den offenen Kostenzu-
sicherungen statt. Zudem wurde inzwischen im ambulanten Bereich eine neue Entgeltvereinbarung 

mit den Jugendhilfeanbietern SPFH und künftig Erziehungsbeistandschaft eingeführt, die die Vor-
lage von Leistungsnachweisen verbindlich regelt. Damit ist die Steuerungsverantwortung im Allge-

meinen Sozialdienst durch erhöhte Transparenz deutlich erleichtert. Im Rahmen einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe wurde der Aktentransport über die Registratur und der Verbleib der Akten 
stationäre Maßnahmen in der Abteilung 50.03.04 verbindlich geregelt. In die Kostenzusicherung 

an stationäre Einrichtungen wurde aufgenommen, dass Bescheinigungen zu Schul- und Berufsaus-
bildung regelmäßig vom Jugendhilfeanbieter vorzulegen sind. Die Frequenz der Überprüfung mög-
licher Erstattungsleistungen wurde erhöht. Im interkommunalen Vergleich ist die Organisation 

nicht einzigartig, es ist zudem rechtlich fraglich, ob die Organisation Amt 50 Jugendhilfeleistungen 
bewilligen kann. 

Prüfung 10.02: Die Steuerungsabteilung wird diesen Bereich untersuchen. Die Untersu-
chung konnte noch nicht abgeschlossen werden. 
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15.2 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 
 
15.2.1 Anzahl und Dauer stationärer Heimunterbringungen 
 
15.2.1.2 Vermeidung und Verkürzung durch betreute Wohnformen 
Randnummer 32 
In die Feststellungen für Leistungen wurde die Verfügung "Opferentschädigungsgesetz" als ver-
bindliche Prüfung aufgenommen. 
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15.2.4 Prüfung vorrangiger Ansprüche 
 
15.2.4.1 Opferentschädigung 
Randnummern 34 -36 
Routineprüfung ist in der Feststellung aufgenommen. 
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15.2.4.3 Krankenversicherungsbeiträge 
Randnummer 37 
 
Fälle 51 66520, 51 68075, 51 70736, 51 70737 und 51 81926  
Schäden wurden angemeldet, es erfolgte noch keine Regulierung. 
 

Fall 51 73942 
Es erfolgte eine rückwirkende Erstattung durch die Krankenkasse in Höhe von 10.515,21 EUR. 
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15.2.6 Zuständigkeit und Kostenerstattung 
Randnummer 38 
 
Fall 51 78552 und 51 78553 
Das Geschwisterpaar hat einen erhöhten pädagogischen Bedarf. Das Pflegeverhältnis wird beste-
hen bleiben. 

Die Fallabgabe nach § 86 Abs. 6 SGB VIII an das Kreisjugendamt Mainz-Bingen ist in Bearbeitung. 
 
Fall 51 80504 

Siehe hierzu Anlage 7 B4  
 

Fall 51 85382 
Aktuell läuft die Fallabgabe gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII an das Kreisjungendamt Mainz-Bingen.  
Ein Kostenerstattungsanspruch gemäß § 89 a SGB VIII besteht nicht, da die örtliche Grundzu-

ständigkeit der Stadt Mainz, ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 SGB VIII, gemäß § 86 Abs. 5 Satz 
2 SGB VIII besteht.  
 

Fall 51 88244  
Siehe hierzu Anlage 7 B10 

 
Fall 51 74714  
Die Angelegenheit befindet sich weiterhin intern in Klärung. 
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15.2.6 Zuständigkeit und Kostenerstattung 
Randnummer 39 
 
Anlage 7 B1 
Fall 51 66520 
Hier steht die Anmeldung eines Eigenschadens noch aus. 

 
Anlage 7 B2 
Fall 51 66990  

Hier steht die Anmeldung eines Eigenschadens noch aus. 
 

Fall 51 68708 
Weitere Klärung steht noch aus. 
 

Anlage 7 B3 
Fall 51 68075 
Die melderechtliche Abfrage hat mit Datum vom 07.02.2020 ergeben, dass die Kindesmutter im 

Zeitraum 10.05.2002 – 23.06.2009 in Mainz gemeldet war. Der Kindesvater war im Zeitraum 
13.12.2004 – 11.01.2006 ebenfalls in Mainz gemeldet. Die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 

erfolgte durch Urteil des AG Mainz vom 24.05.2005, rechtskräftig am 15.07.2005, unter dem Zei-
chen 35 F 128/05. Mit Schreiben vom 16.12.2020 hat die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 
dies bestätigt. 

 
Anlage 7 B4 
Fall 51 80504  

Kostenerstattung: Kostenanerkenntnisse liegen vor, Kreis Kaiserslautern vom 24.03.2021 
(01.01.2016 – 30.11.2020), Stadt Kaiserslautern vom 18.11.2021, ab 01.12.2020.  

Fallabgabe § 86 Abs. 6 SGB VIII an KJA Mainz-Bingen terminiert zum persönlichen Vergabege-
spräch am 08.03.2022 in Ingelheim. Fallabgabe zum 01.04.2022 angedacht.  
Für den Zeitraum 10.06.2014 – 31.12.2015 steht die Anmeldung eines Eigenschadens noch aus. 

Kostenanforderung ist in Bearbeitung. 
 
Anlage 7 B5 
Fälle 51 81709, 51 81711 und 51 81712 
Mit Datum vom 12.10.2021 hat die Stadtverwaltung Bad Kreuznach nach längerer Prüfung seine 

Zuständigkeit und Kostenerstattung ab 11.01.2016 anerkannt. Die Fallabgabe läuft über den ASD. 
 
Fall 51 81709  

Kostenerstattung wurde geltend gemacht für Zeitraum 11.01.2016 – 30.06.2021 in Höhe von 
265.884,25 EUR. Der geforderte Betrag wurde erstattet, jedoch „vorläufig“. Der erstattungspflich-
tige Träger verlangt noch Nachweise von gewährten Leistungen seit 2016. Ebenso bei den Ge-

schwisterkindern. 
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Fall 51 81711 

Kostenerstattung wurde geltend gemacht für Zeitraum vom 11.06.2016 – 30.06.2021 in Höhe von 
255.614,67 EUR. Der geforderte Betrag wurde erstattet (siehe Fall 51 81709). 

 
Fall 51 81712 
Kostenerstattung wurde geltend gemacht für Zeitraum vom 11.01.2016 – 22.11.2020 in Höhe von 

151.164,26 EUR. Der geforderte Betrag wurde erstattet (siehe oben 51 81709). 
 
Anlage 7 B7 
Fall 51 86643 
Hier steht die Anmeldung eines Eigenschadens noch aus. 

 
Anlage 7 B8 
Fall 51 86029 

Kostenanerkenntnis des LK Mainz-Bingen vom 18.01.2021 liegt vor, ab 15.11.2017. Kostenerstat-
tung wurde geltend gemacht für Zeitraum 15.11.2017 – 30.06.2021 in Höhe von 29.148,58 EUR. 
Der geforderte Betrag wurde erstattet. 

 
Anlage 7 B9 
Fall 51 86643 
Hier steht die Anmeldung eines Eigenschadens noch aus. 
 

Anlage 7 B10 
Fall 51 88244 
Kostenanerkenntnis des LK Altenburger Land liegt mit Datum vom 20.08.2021 für den Zeitraum 

ab 01.08.2016 vor. Das nach § 86 Abs. 6 SGB VIII örtlich zuständige Jugendamt (Kreisverwaltung 
Main-Kinzig-Kreis) reagiert nicht, aus diesem Grund ist bisher noch keine pädagogische Übergabe 

erfolgt. Kostenerstattung wurde geltend gemacht für Zeitraum 01.08.2016 – 30.06.2021 in Höhe 
von 47.715,99 EUR. Der geforderte Betrag wurde erstattet. 
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15.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 
15.3.1 Aktenführung  
Randnummer 40 
Kein neuer Sachstand. Noch keine endgültige Entscheidung gefallen. 
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15.3.1 Aktenführung  
Randnummer 41 
Stellungnahme 50: Angelegenheit befindet sich noch in der Erprobung. Noch keine endgültige 

Entscheidung gefallen. 
Stellungnahme 51: Eine Checkliste zu relevanten Unterlagen wurde überarbeitet und mit den 
Mitarbeiter: innen kommuniziert. Aufgrund der akuten Personalsituation wurden Verwaltungsstel-

len u. a. zur arbeitsteiligen Unterstützung beantragt. 
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15.3.2 Vollzeitpflege - Anrechnung von Kindergeld auf das Pflegegeld 
Randnummer 42 
Fall 51 64931 

Junger Mensch war 2014 3. Kind, deshalb 25% Abzug. Bei Nachfragen an PKD wurden keine 
Änderungen mitgeteilt. Deshalb kein Eigenschaden. 
 

Fall 51 66267 
Junger Mensch stand bis 06/2019 an zweiter Stelle, ab 01.07.2019 an erster Stelle. Dies wurde bei 
Pflegegeldzahlung berücksichtigt. Deshalb kein Eigenschaden. 

 
Fall 51 70953 

Junger Mensch war nicht ältestes Kind, deshalb 25% Abzug; Nachfrage bei PKD ergab keine Än-
derung. 
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15.3.3 Bekleidungsgeld 
Randnummer 43 
Die Überprüfung findet anlassbezogen statt, wenn es Hinweise gibt, dass die Gelder nicht ord-

nungsgemäß verwendet werden. 
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15.3.4. Kostenbeitrag der Eltern 
 
15.3.4.1 Mitteilung Kostenbeitragspflicht 
Randnummer 44 
 
In der Anlage ist ein Protokoll der Arbeitsgruppe vom 03. 03 2021 beigefügt. 

 
In Unterarbeitsgruppen wurden die Vordrucke überarbeitet, diese sind ebenfalls in der Anlage bei-
gefügt und die entsprechenden Stellen gekennzeichnet:  

 

 Schnellmeldung: Enthält jetzt die vollständigen Personendaten der Eltern und der Einrich-
tung/des Trägers sowie die Feststellung zur Übergabe des Merkblattes zur Heranziehung zu 
den Kosten. 

 Jugendhilfeantrag: Enthält jetzt einen Hinweis auf die Überreichung des Merkblattes zur Her-
anziehung zu den Kosten sowie die Quittierung des Erhalts. 

 Feststellung: Enthält jetzt die Feststellung zur Anspruchsprüfung nach dem OEG – Opferent-
schädigungsgesetz. 

 
Die Vordrucke sind im Fachverfahren eingestellt und werden seit Mitte 2021 verwendet. 
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15.3.4 Kostenbeiträge der Eltern 
 
15.3.4.2 Jährliche Überprüfungen 
Randnummer 45 
 
Fall 51 75219  

Angemeldeter Eigenschaden wurde von der Versicherung wegen Verjährung abgelehnt. 
 
Fälle 51 78631 und 51 79203 

Die Sachverhalte befinden sich noch in Prüfung. 
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15.3.4.6 Absetzung vom Einkommen (§ 93 Abs. 2 SGB VIII) 
Randnummer 47 und 48 
Fall 51 77191  

Fall wird geprüft und möglicher Eigenschaden angemeldet. 
 
Fall 51 91394 

Versicherungspolice wurde angefordert; diese beinhaltet auch eine Unfallversicherung verbunden 
mit Rentenzahlungen. Hinsichtlich der Zuschüsse des Arbeitgebers wird der Eigenschaden berech-
net und angemeldet. 

 
Fall 51 85768 und 51 89394  

Schäden wurden angemeldet, es erfolgte noch keine Regulierung. 
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15.3.4.7 Berücksichtigung von Belastungen (§ 93 Abs. 3 SGB VIII) 
Randnummer 49 
Fall 51 67398  

Schaden wurde angemeldet, es erfolgte noch keine Regulierung 
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15.3.4.8 Berücksichtigung weiterer Unterhaltspflichtigen 
Randnummer 50 
Fall 51 80450 

Berechnung ergab kein Eigenschaden. 
 
Fall 51 85768  

Hier wurde ein Eigenschaden festgestellt, der angemeldet wird. 
 
Fall 51 91394  

Überprüfung ergab keinen Eigenschaden. 
 

Fall 51 86570  
Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Nachweise liegen noch nicht vor. 
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15.3.4.10 Kindergeld als Mindestkostenbeitrag  
Randnummer 52 
Fälle C1, C2, C3, C4, C6, C7 sowie C9 bis C14  

Es wurden die errechneten Eigenschäden bei der Versicherung angemeldet. Es erfolgte noch keine 
Regulierung. 
 

Fall C5 
Es wurde mit dem Kostenbeitragspflichtigen eine Ratenzahlung vereinbart.  
 

Fall C8 
Es entstand kein Eigenschaden. 

 
Der restliche Fallbestand wurde bzw. wird im Rahmen der jährlichen Überprüfung gesichtet, mög-
liche Eigenschäden berechnet und bei der Versicherung angemeldet. 
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15.3.5 Kostenbeiträge von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB 
VIII 
Randnummer 53 
Fall 51 66267  

Ein Eigenschaden wurde bei der Versicherung angemeldet, es erfolgte noch keine Regulierung.  

Bei ASD/PKD wird grundsätzlich zu Schuljahresbeginn hinsichtlich aller stationär untergebrach-
ten jungen Menschen ab 15 Jahren angefragt, was diese schul - bzw. ausbildungsmäßig machen. 
Die jungen Menschen werden informiert, dass sie möglicherweise herangezogen werden. Zusätzli-

che jährliche Überprüfung wird angestrebt. 
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15.3.6 Einsatz zweckgleicher Leistungen 
 
15.3.6.1 Ausbildungsförderung (BAföG) 
Randnummer 54 
Fall 51 69456  
Anträge für 2018/2019 sowie 2019/2020 wurden gestellt. Hier sind wir noch im Austausch mit der 

BAföG-Stelle. 
 
In den sonst angeführten Fällen erfolgt derzeit die Feststellung der Schadenshöhe und die anschlie-

ßende Meldung bei der Eigenschadenversicherung. 
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15.3.6.2 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
Randnummer 55 
Fall 51 71098  

Es handelte sich hier um kein bezahltes Praktikum, sondern um ein zusätzliches Modul innerhalb 
der Einrichtung, weshalb wir davon ausgegangen sind, dass kein BAB-Anspruch bestand. 
 

In den sonst aufgeführten Fällen erfolgt derzeit die Feststellung der Schadenshöhe und die an-
schließende Meldung bei der Eigenschadenversicherung. 
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15.3.6.3 Übergangsgeld 
Randnummer 56 
Fall 51 66267 

Es wurde ein Eigenschaden bei der Versicherung angemeldet; es erfolgte noch keine Regulierung. 
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16. Stadtplanungsamt – Ablösung von Stellplatzverpflichtungen 
 
16.2 Kalkulation des Ablösebetrags für das übrige Stadtgebiet 
Randnummer 60 
Erste Überlegungen zur Neuberechnung der Ablösebeträge wurden mit der neuen Dezernentin 
für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr bereits diskutiert. Im Laufe des ersten Halbjahres 2022 

plant die Verkehrsverwaltung hierzu eine Vorlage zur Beschlussfassung der neuen Gebührensätze. 
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17. Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz 
 
17.2 Straßenreinigung 
 
17.2.2 Straßenreinigungssatzung 
 
17.2.2.2 Gebührenermäßigung bei Ausfällen der Straßenreinigung 
Randnummer 61 
Der Entsorgungsbetrieb wird im Zuge der kontinuierlichen Änderung der Straßenreinigungssat-

zung den städtischen Gremien eine Anpassung der Gebührenermäßigung bei Ausfällen der Stra-
ßenreinigung unter Berücksichtigung der hiesigen Gegebenheiten vorschlagen. 
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17.2.6 Erschwerniszuschläge 
Randnummer 67 
Derzeit erfolgt eine Überprüfung der Zuschläge durch Tätigkeitsaufzeichnungen, Teilergebnisse 
liegen seit Kurzem vor und müssen nun ausgewertet werden. Insgesamt wurden die beanstandeten 
Erschwerniszuschläge der Höhe nach „eingefroren“ und werden bei anstehenden Tariferhöhungen 
nicht mehr angepasst. 
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17.3 Abfallentsorgung 
 
17.3.3 Erschwerniszuschläge 
Randnummer 68 
Derzeit erfolgt eine Überprüfung der Zuschläge durch Tätigkeitsaufzeichnungen, Teilergebnisse 
liegen seit Kurzem vor und müssen nun ausgewertet werden. Insgesamt wurden die beanstandeten 
Erschwerniszuschläge der Höhe nach „eingefroren“ und werden bei anstehenden Tariferhöhungen 
nicht mehr angepasst. 
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18. Wirtschaftsbetrieb Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
18.2 Erschließungsbeiträge 
 
18.2.1 Beitragsfähiger Aufwand für die Straßenoberflächenentwässerung 
Randnummer 69 
Die Kalkulation des Einheitssatzes wird weiterhin anhand der Hinweise des Landesrechnungshofes 
durchgeführt und unter Einbeziehung des Rechtamtes der Stadt Mainz eine Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Mainz vom 15. Dezember 1995 vor-

bereitet. Das Ergebnis wird dem Rechnungshof mitgeteilt. 
 
 
Randnummer 70 
Die Kalkulation des Einheitssatzes wird unter Einbeziehung des Rechtsamtes und weiterer be-

troffener Ämter durchgeführt und eine einheitliche Vorgehensweise erarbeitet. Dabei werden auch 
die Auswirkungen der Veränderung des Prozentsatzes auf den Baukostenzuschuss sowie die Ent-
geltsatzung des Wirtschaftsbetriebs Mainz AöR betrachtet. Das Ergebnis der Überprüfungen wird 

zeitnah mitgeteilt. 
 
 




































